
Unterscheidung von Zeugen und Sachverständigen:

verfahrensbezogener 
behördlicher Auftrag?

RechtsstellungArt der Wahrnehmun
gen

ohne besondere Sach
kunde

Zeuge»einfacher« Zeuge nein

Zeuge (§ 85), auch 
wenn er sich gutach
terlich äußert. Sach
verständiger, wenn 
der Schwerpunkt der 
Vernehmung nicht auf 
T atsachenbekundun- 
gen, sondern auf gut
achtlichen Äußerun
gen liegt.

mit besonderer Sach
kunde

sachverständiger
Zeuge

nein
Bsp.: Zufällig am Un
fallort anwesender 
Arzt berichtet über das 
Ausmaß der Verlet
zungen des Opfers

Vernehmung als 
Zeuge; ansonsten gel
ten Sachverständigen
vorschriften (§§ 73 I, 
74, 75)

Augenscheinsgehilfe ohne besondere Sach
kunde

ja
Bsp.: Besichtigung ei
nes Gegenstandes un
ter Wasser oder kör
perliche Untersu
chung nach § 81 a für 
das Gericht

S ach verständigerS achverständiger aufgrund besonderer 
Sachkunde

ja




